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Aussi longtemps que le Gouvernement des Etats-Unis entendra demeurer sou
verain juge des réserves et n’acceptera pas de les soumettre, le cas échéant, à l’ar
bitrage, les progrès réalisés seront, malgré tout, plus apparents que réels. C’est 
pourquoi le traité dont nous envisageons la conclusion avec les Etats-Unis laisse
ra, de toute façon beaucoup à désirer, quelles que soient les améliorations que 
l’on pourrait lui apporter sur d’autres points (définition plus précise de la tâche de 
la Commission de conciliation, transformation de la procédure de conciliation en 
un véritable préliminaire de conciliation, etc.).

Nous ne verrions cependant aucune objection, cela va sans dire, à donner une 
portée plus libérale au projet de traité2 que nous avions élaboré si vous aviez le 
sentiment que des amendements dans un sens ou dans l’autre seraient acceptés 
sans difficultés par le Gouvernement américain. Mais vous ne serez guère fixés à 
ce propos avant d’avoir reçu une réponse à nos contre-propositions de juin der
nier. Aussi sommes-nous d’accord avec vous qu’il convient d’attendre, pour le 
moment, la suite que le Département d’Etat aura cru pouvoir réserver aux propo
sitions du Conseil Fédéral3.

2. N r.392, Annex.
3. Vgl. auch N r .459.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 12.März 1929 

495a. Rotes Treffen in Basel
Mündlich

Der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes, Herr Häberlin, gibt dem 
Rate Kenntnis von seinen Bemerkungen und Anträgen in der Frage eines Verbo
tes des roten Treffens in Basel, das bekanntlich von den Kommunisten als Ersatz 
für die ursprünglich geplante Zusammenkunft im Tessin auf den nächsten Palm
sonntag vorgesehen ist. Dabei schickt er voraus, dass heute vormittag eine Konfe
renz zwischen dem Hrn. Bundespräsidenten und ihm einerseits und den beiden 
baselstädtischen Regierungsräten HH. Dr.Miescher und Dr. Niederhauser statt
gefunden habe. Gestützt auf das Ergebnis dieser Besprechung sowie auf die Prü
fung der Angelegenheit durch die Bundesanwaltschaft kommt er zu folgenden 
Schlüssen:

Die Frage, ob ein allfälliges Verbot der kommunistischen Zusammenkunft 
durchgeführt werden könnte, wäre, sofern es sich um ein gänzliches Verbot han
delt, mit «Ja» zu beantworten. Allerdings werde man bei der Durchführung Bal
gereien in Kauf nehmen müssen und mit der Möglichkeit von Freisprechungen 
durch die Gerichte und mit Kritik selbst aus einem Teile der bürgerlichen Kreise 
rechnen müssen. Hingegen halte er dafür, dass ein blosses Verbot der Beteiligung
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von Ausländern an einer Zusammenkunft, die im übrigen gestattet würde, kaum 
durchgeführt werden könnte.

Sehr schwierig sei die Entscheidung der grundsätzlichen Frage, ob ein Verbot 
des Treffens überhaupt erlassen werden solle oder nicht. Für den Erlass eines 
derartigen Verbotes sprechen insbesondere folgende Gründe: Der Umstand, dass 
die Tessiner Regierung auf Veranlassung des Bundesrates hin die Zusammen
kunft im Tessin verboten h a t1; immerhin sei nicht zu vergessen, dass die Tessiner 
Regierung das Verbot beschränkt hat, auf die Demonstration in der Form und 
Art wie sie von den Veranstaltern angekündigt worden war; überdies habe der 
Bundesrat seine Massnahmen unter ausdrücklichem Hinweis auf die Lage im Tes
sin ergriffen. Sodann das Prestige des Bundesrates; allerdings sei nicht zu verges
sen, dass das Eingreifen des Bundesrates bisher Erfolg hatte, da ja  die Veranstal
tung im Tessin abgesagt wurde; er sollte sich nun nicht einem Misserfolg ausset
zen; falls der Bundesrat die Demonstration nicht verbietet, engagiere er die Ver
antwortlichkeit der Basler Regierung, die dafür sorgen muss, dass die Demonstra
tion nicht ausartet; verbiete der Bundesrat das Treffen, so könne sich der Regie
rungsrat von Baselstadt auf seine Warnung berufen und dann sei ein allfälliger 
Misserfolg des Verbotes in erster Linie ein Misserfolg des Bundesrates. Endlich 
die Beziehungen zu Italien; es gebe kaum ein anderes Land, welches antifascisti- 
sche Kundgebungen an sich verbietet; Italien dürfe nicht vergessen, dass die 
Kundgebung im Tessin verboten wurde; im übrigen frage Italien auch nicht, was 
es tun dürfe, wie der Fall Rossi und ein neuester fascistischer Übergriff in Chiasso 
beweisen.

Gegen ein Verbot spreche vor allem der Grundsatz der Freiheit der Meinungs
äusserung und der Versammlungsfreiheit; bis jetzt sei jeweilen nur beim Vorhan
densein besonderer Verhältnisse eingeschritten worden; respektiert der Bundesrat 
diesen Grundsatz der Freiheit, so stimmt er grundsätzlich darin auch mit den Re
gierungen des Tessin und von Baselstadt überein. Ferner sei die Spaltung der So
zialisten und Kommunisten zu berücksichtigen; die bisherige Haltung des Bun
desrates sei von den Sozialisten in ihren neuesten Kundgebungen eigentlich gebil
ligt worden; es werde ihnen kaum möglich sein, davon abzugehen; diese Spaltung 
sei nicht nur wichtig mit Rücksicht auf die Parteiverhältnisse in Baselstadt, son
dern vor allem auch für den Ausfall der Demonstration selbst; denn bei einem 
Verbot sei mit Sicherheit anzunehmen, dass die Sozialisten sich an der Veranstal
tung beteiligen werden, währenddem sie sich sonst fernhalten dürften. Sodann sei 
zu beachten, dass auch bei grundsätzlichem Gewährenlassen die verfassungs
rechtliche Möglichkeit zum Erlasse einschränkender Bestimmungen und zum 
Einschreiten gegen allfällige Exzesse vorhanden wäre. Durch das Mittel der Aus
weisung und der Grenzsperre könnte bei allfälliger Zuwiderhandlung gegen die 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung getroffenen Polizeimassnahmen 
gegen die Ausländer in Basel oder in der Nachbarschaft hinreichend vorgegangen

1. Der in diesem Zusammenhang am 1 .3 .1929  vom Bundesrat erlassene Beschluss betreffend 
das Verbot der kommunistisch-antifascistischen Kundgebung («Rotes Treffen») und allfälliger 
Gegenkundgebungen im Tessin in: BB1 1929 ,1, S.277f.

dodis.ch/45482dodis.ch/45482

http://dodis.ch/45482


8 2 8 12. MÄRZ 1929

werden, während es dagegen schwierig wäre, lediglich die Fernhaltung der Frem
den aus dem Auslande rechtlich zu begründen.

Zur Frage, ob die Demonstration auf ein geschlossenes Lokal beschränkt wer
den solle, wäre zu bemerken, dass erfahrungsgemäss beim Zuströmen und Verlas
sen der Versammlungslokale ein Zug durch die Strassen fast unvermeidlich sei. 
Der organisierte Zug sei aber viel ungefährlicher und von unvorhergesehenen 
Zufällen unabhängiger.

In der Beratung führt der Vorsteher des politischen Departementes aus, die 
Frage sei äusserst heikel und schwierig. Das Dulden einer Demonstration gegen 
eine fremde Regierung würde aber gegen das Völkerrecht verstossen. Es bestehe 
kein Zweifel darüber, dass die in Basel geplante Veranstaltung das Gleiche be
zwecke, wie die Zusammenkunft im Tessin, die eben aus völkerrechtlichen Grün
den verhindert wurde. Deshalb bleibe nichts anderes übrig, als auch das rote Tref
fen in Basel zu verbieten. Bis jetzt habe Italien in dieser Sache noch keine Schritte 
unternommen. Der Bundesrat wäre aber in einer sehr unangenehmen Lage, wenn 
er vorläufig nichts vorkehren würde, später aber unter fremdem Drucke handeln 
müsste.

Der Vorsteher des Finanzdepartementes erklärt ebenfalls, dass der Bundesrat 
die Veranstaltung unbedingt verbieten müsse. Denn abgesehen davon, dass eine 
Demonstration gegen eine fremde Regierung und insbesondere noch gegen eine 
Nachbarregierung nicht geduldet werden dürfe, gehe es nicht an, in unserm Lan
de einen internationalen Kongress von Kommunisten, also einer Organisation 
abhalten zu lassen, die den Umsturz des Staatswesens bezwecke. Das Verbot sei 
um so mehr angezeigt, als die Veranstaltung zu einem guten Teil von Leuten be
sucht werden soll, die eigens zu diesem Zwecke aus dem Auslande in die Schweiz 
reisen werden. Selbstverständlich könne es sich nur um ein absolutes Verbot han
deln; eine Beschränkung des Verbotes auf die Beteiligung aus dem Auslande wäre 
ungenügend. Auch wäre ein derartiges beschränktes Verbot wohl schwer 
durchführbar, obgleich zu sagen sei, dass durch eine rechtzeitige Verschärfung 
der Grenzkontrolle und andere wirksame Massnahmen immerhin einem grossen 
Teil dieser Ausländer der Übertritt auf unseren Boden verwehrt werden könnte. 
Wird kein Verbot gegen das geplante rote Treffen in Basel erlassen, käme der 
Bundesrat nicht nur gegenüber Italien, sondern auch gegenüber der Regierung 
des Kantons Tessin in eine sehr unangenehme Lage.

Der Vorsteher des Departementes des Innern teilt die von den beiden Herren 
Vorrednern geäusserte Auffassung. Seiner Ansicht nach würde die öffentliche 
Meinung es nicht verstehen, wenn der Bundesrat die kommunistische Zusammen
kunft gestatten würde. Er hätte sich allerdings am liebsten auf die Verhinderung 
der Beteiligung aus dem Auslande beschränkt, anerkennt aber, dass ein derartiges 
beschränktes Verbot weniger leicht durchzuführen wäre als das vollständige Ver
bot. Anderseits kann er sich den vom Vorsteher des Justiz- und Polizeideparte
ments vorgebrachten Argumenten nicht verschliessen und erklärt, dass er sich in
folgedessen in seiner Stellungnahme nach der schliesslichen Haltung des Vorste
hers dieses Departementes richten werde.

Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes erklärt, dass eine internatio-
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nale Zusammenkunft der Kommunisten unter allen Umständen verhindert wer
den müsse. Hingegen wäre gegen eine blosse Versammlung der in der Schweiz 
niedergelassenen Anhänger der Moskauer Internationale wohl kaum viel einzu
wenden, solange sie nicht zu Ausschreitungen führt. Redner empfiehlt daher, ein 
beschränktes Verbot zu erlassen und alle Massnahmen zu ergreifen, um dessen 
Durchführung sicherzustellen. Denn er ist überzeugt, dass es durch eine wirksa
me Kontrolle und wenn nötig durch eine vorübergehende Grenzsperre möglich 
wäre, die Teilnahme aus dem Auslande wenn nicht ganz, so doch in der Hauptsa
che zu verunmöglichen.

Herr Bundespräsident Haab möchte sich ebenfalls für das vollständige Verbot 
aussprechen. Es gibt seines Erachtens keine Freiheit der Versammlung für eine 
Organisation, die die Zertrümmerung des Staatswesens bezweckt. Nach den heu
tigen Mitteilungen der Vertreter der baslerischen Regierung wäre es eher möglich, 
die ganze Demonstration zu unterdrücken als eine Beteiligung aus dem Auslande 
wirksam zu verhindern. Sollte die Mehrheit des Rates einem vollständigen Ver
bote nicht zustimmen können, so müsste zum mindesten das mehrerwähnte teil
weise Verbot erlassen werden; denn es dürfe nicht zugegeben werden, dass auf 
unserem Boden internationale Demonstrationen gegen die schweizerische Regie
rung veranstaltet werden.

Der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes erklärt, dass er die Be
schränkung des Verbotes auf die Fremden, d.h. auf die zurzeit im Auslande 
wohnenden Kommunisten grundsätzlich und technisch nicht für durchführbar 
halte. Wenn man die Veranstaltung als völkerrechtswidrig erkläre, so müsse das 
Verbot allgemein gelten und es dürfe dann nicht eine Ausnahme zu Gunsten der 
in der Schweiz wohnenden Leute gemacht werden.

Der Vorsteher des Militärdepartementes wäre grundsätzlich ebenfalls für das 
allgemeine Verbot, hat aber Bedenken wegen dessen Durchführbarkeit. Auch er 
hält eine Beschränkung des Verbotes auf die vom Auslande Zureisenden nicht für 
angängig. Er gibt zu bedenken, dass der Bundesrat im Falle des Erlasses eines 
Verbotes dafür werde sorgen müssen, dass diesem Verbote Nachachtung ver
schafft werde, was ohne den Einsatz grösserer Machtmittel und damit einer ei
gentlichen eidgenössischen Intervention nicht leicht sein wird. Ein Verzicht auf 
das Verbot sei aber anderseits, mit Rücksicht auf das durch die Tessiner Regie
rung kürzlich auf Veranlassung des Bundesrates erlassene Verbot schwierig. 
Zweifellos werde es notwendig sein, auch im Falle des gänzlichen Verbotes die 
Grenze nach Möglichkeit abzusperren.

Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes erklärt, die Bedenken des 
Vorstehers des Militärdepartementes hinsichtlich der Durchführbarkeit eines 
gänzlichen Verbotes hätten ihn etwas stutzig gemacht, so dass er glaube, die beste 
Lösung bestehe in der Beschränkung dieses Verbotes auf allfällige Teilnehmer aus 
dem Auslande. Allerdings werde dies wohl eine zeitweise Grenzsperre notwendig 
machen, aber auch im Falle des vollständigen Verbotes wäre eine solche Mass
nahme nicht zu umgehen.

Auf Grund der Beratung wird mehrheitlich beschlossen, das auf den Palmsonn
tag in Basel geplante rote Treffen der Kommunisten vollständig zu verbieten.
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Über die für die Durchführung dieses Verbotes erforderlichen Massnahmen soll 
in einer spätem Sitzung Beschluss gefasst werden2.

2. Vgl. Bundesratsbeschluss betreffend das Verbot der internationalen antifascistischen Kundge
bung (R otes Treffen) und allfälliger Gegenkundgebungen am 24. März 1929 (Palmsonntag) in 
Basel, vom 16. März 1929, BB1 1 9 2 9 ,1, S .387f. -  Vgl. auch Interpellation Schneider in: NR-Pro- 
tokoll vom 1 5 .3 .1 9 2 9  (E 1001 (C )d  1/274, S.275AF.).
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Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt1 an den Bundesrat

S  Basel, 20. März 1929

Regierungsratsbeschluss 
vom 16. März 1929

Wir beehren uns, in folgender Angelegenheit an Sie zu gelangen:
Nachdem vor ca. IV2 Jahren der Basler Bürger Emil Hofmaier2 in Italien ver

haftet worden war, ist er nun anfangs dieses Monats vom Ausnahmegerichtshof 
in Rom unter der Anklage, am Wiederaufbau der verbotenen kommunistischen 
Partei mitgearbeitet zu haben, zu 15 Jahren und 9 Monaten Zuchthaus verurteilt 
worden.

Im Anschluss an diese Verurteilung hat der kommunistische Grossrat M. Bo
denmann in der Sitzung des Grossen Rates vom 14. ds. den Regierungsrat ange
fragt, ob er bereit wäre, beim Bundesrat Schritte zu unternehmen, damit dieser 
bei der italienischen Regierung die sofortige Amnestierung Hofmaiers verlange. 
In Beantwortung dieser Interpellation hat der Unterzeichnete Regierungspräsident 
im Auftrag des Regierungsrates die Erklärung abgegeben, dass dieser bereit sei, 
im Sinne des Interpellanten beim Bundesrat vorstellig zu werden.

Massgebend für unseren Schritt ist in erster Linie der Umstand, dass es sich 
beim Verurteilten um einen Basler Bürger handelt. Es scheint uns naheliegend 
zu sein, dass sich die Behörden der engem Heimat in einem solchen Falle für 
ihre Mitbürger verwenden. Dazu kommt, dass das Schicksal Hofmaiers rein 
menschlich unsere Teilnahme erweckt, wenn wir bedenken, dass der 28jährige 
Verurteilte rund 16 Jahre hinter Kerkermauern verbringen soll. Die Höhe der 
Strafe geht über das sonst für solche Delikte übliche Strafmass weit hinaus. Sie 
widerspricht nicht nur den Menschlichkeitsbegriffen, sondern auch dem Rechts
empfinden. Nicht allein die politischen Kreise, denen Hofmaier angehört, son-

1. U nterzeichnet von: F. H auser, Präsident, und H .M atzin ger, Sekretär.
2. E s handelt sich tatsächlich um K a rl H ofm aier, der bei seiner Verhaftung in Italien den Vorna
men seines Bruders E m il angenommen hatte, um die italienischen Behörden zu täuschen.
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